
Aufgrund 

BEKANNTMACHUNG 

Satzung über die Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Groß Wittensee 

(Abwassersatzung) 

520676 

- der§§ 4 Abs. 1 S. 1 und 17 Abs. 2 S. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein
(Gemeindeordnung -GO-) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBI. 2003 S. 57), zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 25.07.2025 (GVOBI. 2025 Nr. 121),

- des §§ 44 Abs. 3 S. 1 sowie 45 Abs. 1 S. 1 Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung
vom 13.11.2019 (GVOBI. 2019 S. 425), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
13.12.2024 (GVOBI. S. 875),

- der§§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 S. 1, 4, 6 Abs. 1 bis 7, 8 Abs. 1 S. 1, 2 und 4 sowie Abs. 2 bis
9, 9 und 9a des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBI. 2005 S. 27), zuletzt geän­
dert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBI. S. 564) sowie

- der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AG-Ab­
wAG) in der Fassung vom 13.11.2019 (GVOBI. 2019 S. 425), zuletzt geändert durch
Art. 4 des Gesetzes vom 13.12.2024 (GVOBI. 2024 S. 875, 927)

wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Witten­
see vom 04.12.2025 folgende Satzung erlassen: 
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1. Allgemeine Vorschriften

§1
Allgemeines 

(1) Diese Satzung gilt für die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Groß Wittensee, nach­
folgend „Gemeinde" genannt. Die Gemeinde ist zur Abwasserbeseitigung nach dem Ge­
setz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) und dem Lan­
deswassergesetz (LWG) verpflichtet.

(2) Die Gemeinde betreibt und unterhält in ihrem Gebiet für die öffentliche Abwasserbesei­
tigung öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtungen. Sie kann zur Erfüllung ihrer Auf­
gabe Anlagen und Einrichtungen Dritter in Anspruch nehmen oder Dritte mit der Durch­
führung beauftragen.

(3) Die öffentliche Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln,
Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Schmutz­
wasser und Niederschlagswasser aus den Anlagen der zentralen Abwasserbeseitigung
mit der Einleitung und Behandlung des Abwassers in Abwasseranlagen der Kläranlage
bis zur Einleitung ins Gewässer.

(4) Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder
sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften verändert ist oder
das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Grundstücken
abfließt. Nicht als Abwasser im Sinne dieser Satzung gelten das durch landwirtschaftli­
chen Gebrauch verunreinigte Abwasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich,
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böden aufgebracht zu werden, sowie Jau­
che und Gülle.

(5) Art, Material, Umfang, Bemessung und Lage der öffentlichen Abwasseranlagen sowie
den Zeitpunkt ihrer Herstellung, ihres Aus- und Umbaus, ihrer Beseitigung sowie den
Betrieb eines Trennsystems, nur eines Schmutzwassersystems oder eines Mischwas­
sersystems bestimmt die Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseiti­
gungspflicht unter Berücksichtigung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Ein
Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung öffentlicher Abwasseran­
lagen besteht nicht.
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